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 Veröffentlicht am 20.09.1989

Norm

KartG 1988 §91 Abs1

Rechtssatz

Auch gegen die Regelung über die Zusammensetzung der Senate des Kartellobergerichtes bestehen keine

verfassungsrechtlichen Bedenken. Bei den vom Kartellobergericht zu beurteilenden Fragen handelt es sich vorwiegend

um schwierige wirtschaftliche Fragen, die es rechtfertigen, von der üblichen Besetzung abzugehen und die Senate so

zusammenzusetzen, daß durch die nichtrichterlichen Mitglieder zu den wirtschaftlichen Problemen aus allen

denkbaren Blickwinkeln (aus der Sicht der Arbeitnehmer und Konsumenten, der gewerblichen Wirtschaft und der

ö entlichen Interessen) Stellung genommen werden kann. Daß dem Senat nur ein Berufsrichter als Vorsitzender

angehört, beruht daher nach Meinung des erkennenden Senates auf sachlichen Erwägungen und ist somit

verfassungsrechtlich nicht bedenklich.
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